
Stadt Geilenkirchen 
 

19.01.2022 

 

Einladung 

zur Besichtigung der Fa. SP Recycling GmbH, am 

 
Donnerstag, dem 27.01.2022, 16:30 Uhr 

 
auf dem Betriebsgelände Kuhberg an der K24 Prummerner Weg, 52511 Geilenkirchen 
 
Zur Vorbereitung der Beratungen zu TOP 1 wird angeboten, das Gelände SP Recycling GmbH 
zu besichtigen. Der Betriebsinhaber Stephan Pyls wird über das Gelände führen. 
Da es sich um das Außengelände eines Tiefbau- und Abfallentsorgungsunternehmens handelt, 
wird darauf hingewiesen, angepasste Kleidung zu tragen. 

Einladung 
 
zur 8. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung der Stadt Gei-

lenkirchen am 
 

Donnerstag, dem 27.01.2022, 18:00 Uhr 
 

in der Aula der Städtischen Realschule, Gillesweg 1, 52511 Geilenkirchen 
 
Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 

 
 1.   78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen 

Geltungsbereich: Fläche südlich der Ortslage Müllendorf, zwischen der K 24 und der 
Bahnlinie Aachen/Mönchengladbach 
- Beschluss über die Einleitung des Bauleitplanverfahrens zur 78. Änderung des Flä-

chennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 
BauGB) 

Vorlage: 2420/2021 
  
 2.   Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 35, 2. Änderung der 

Stadt Geilenkirchen hinsichtlich der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe und 
Lage/Ausrichtung der festgesetzten Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt 
Vorlage: 2444/2022 

  
 3.   Antrag der Fraktion der CDU zur Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines 

Bebauungsplans und zum Erlass einer Veränderungssperre als Satzung im Bereich 
des REWE-Markts an der Haihover Straße 
Vorlage: 2445/2022 

  
 4.   3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 der Stadt Geilenkirchen 

Geltungsbereich: Fläche südwestlich der Haihover Straße, nordwestlich des Damm-
wegs, nördlich der Straße "In der Au" und südöstlich des Flusses "Wurm" 
- Beschluss über die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur 3. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 34 der Stadt Geilenkirchen im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 

Vorlage: 2446/2022 



   

  
 5.   Erlass einer Satzung über eine Veränderungssperre nach § 14 ff. BauGB im Stadt-

kern von Geilenkirchen für das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 34, 3. Änderung 
der Stadt Geilenkirchen 
- Beschluss der Veränderungssperre als Satzung gem. § 16 Abs. 1 BauGB 
Vorlage: 2447/2022 

  
 6.   Antrag der FDP Fraktion zur aktuellen Mobilfunkabdeckung im Stadtgebiet Gei-

lenkirchen 
Vorlage: 2448/2022 

  
 7.   Anfragen 
  
 

II. Nichtöffentlicher Teil 

 
 8.   78. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen 

- Beratung und Beschluss über den Abschluss einer Planungsvereinbarung mit dem 
Unternehmer 
Vorlage: 2430/2021 

  
 9.   Erwerb von Ökopunkten 

Vorlage: 2442/2022 
  
 10.   Anfragen 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Karl-Peter Conrads 
Ausschussvorsitzender 
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Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt 
06.12.2021 
2420/2021 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 27.01.2022 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 09.02.2022 
 
 
78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen 
Geltungsbereichereich: Fläche südlich der Ortslage Müllendorf, zwischen der K 24 und der 
Bahnlinie Aachen/Mönchengladbach 
- Beschluss über die Einleitung des Bauleitplanverfahrens zur 78. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Geilenkirchen (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 
 
Sachverhalt: 
 

 
▬  ▬  ▬ Geltungsbereich des Plangebiets 

 
I. Ausgangslage 

 
Südlich des Ortsteils Müllendorf im bauplanungsrechtlichen Außenbereich betreibt ein orts-
ansässiges Unternehmen eine Sand- und Kiesabgrabung. Das Betriebsgelände liegt konkret 
zwischen der K 24 und der Bahnlinie Aachen/Mönchengladbach. Die Fläche, die im obigen 
Lageplan gekennzeichnet ist, wird weiterhin auch für folgende Anlagen genutzt: 
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- Kompostieranlage, 
- Bauschutt-Recyclinganlage und 
- Betonmischanlage.  

 
Für die Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Kompostierung von Pflanzenabfällen und 
für die Errichtung und zum Betrieb einer mobilen / semimobilen Anlage zum Brechen und 
Klassieren von natürlichem und künstlichem Gestein sowie zur Behandlung von nicht beson-
ders überwachungsbedürftigen Abfällen wurden in der Vergangenheit durch das staatliche 
Umweltamt Aachen Genehmigungen erteilt. 
 
Das Geschäftsfeld soll nun am gleichen Standort um eine mechanisch biologische Bodenbe-
handlungsanlage erweitert werden. Bei dieser Anlage wird belasteter Boden durch Zugabe 
bakterieller Stoffe so behandelt, dass er wiederverwendet werden kann oder einer niedrig-
klassigen Deponie zugeführt werden kann. Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraus-
setzungen hat der Betreiber einen Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans bei der 
Stadtverwaltung eingereicht (siehe Anlage A). 
 

II. Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Stadtverwaltung erachtet die vom antragstellenden Unternehmen geplante Funktionser-
gänzung um eine Bodenbehandlungsanlage als Bereicherung für die Baubranche im Stadtge-
biet, ggf. auch darüber hinaus. Auch unter Berücksichtigung einer verbrauchernahen Versor-
gung ist eine solche Planung anzustreben. Die Bodenbehandlung erscheint mit Blick auf die 
Rohstoffschonung und Deponieschonung durch Wiederverwertung als sinnvoll. Durch die 
bereits dort betriebenen Anlagen, würde kein neuer Siedlungsansatz geschaffen, sondern 
eine bestehende bauliche Nutzung ergänzt; Verkehrsinfrastruktur, Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur sind gegeben. 
 

III. Änderung des Flächennutzungsplans 
 

a) Planungserfordernis 
 
Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 Satz 1 1. Halbsatz Baugesetzbuch). 
 

- Darstellung im derzeitigen Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan, als vorbereitender Bauleitplan, stellt das im obigen Lageplan um-
grenzte Plangebiet derzeit als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar (siehe Anlage B). Diese Dar-
stellung spiegelt nicht die tatsächliche seit mehreren Jahren stattfindende Art der Bodennut-
zung wieder.  
 
Zwecks Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Anlage und 
zwecks Anpassung der Darstellungen im Flächennutzungsplan an die tatsächliche seit mehre-
ren Jahren stattfindende Art der Bodennutzung, ist eine Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Geilenkirchen geboten. 
 

- Geplante Darstellung im Flächennutzungsplan 
 
Beabsichtigt ist eine Ausweisung als „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbestimmung Bau-
schuttrecyclinganlage, Betonanlage, Bodenbehandlungsanlage, Kompostieranlage (siehe An-
lage B). 
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b) Anpassung an die Ziele der Raumordnung 
 
Entsprechend der Vorschriften des Baugesetzbuches sind die Bauleitpläne den Zielen der 
Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 Baugesetzbuch). 
 
Aufgrund der nach dem Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen vorgeschriebenen sog. 
landesplanerischen Anfrage (§ 34 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen) der 
Stadtverwaltung, nahm die Bezirksregierung Köln als Regionalplanungsbehörde hierzu wie 
folgt Stellung: 
 
„gegen die […] Änderung des Flächennutzungsplans werden keine raumordnerischen Beden-
ken erhoben. Auf Grundlage des derzeitigen Planungsstandes kann eine Anpassung an die 
rechtswirksamen Ziele der Raumordnung bestätigt werden “ (siehe Anlage C). 
 

IV. Stellungnahmen der Fachbehörden 
 
Bereits vor Übermittlung der landesplanerischen Anfrage an die Bezirksregierung hat die 
Stadtverwaltung die Fachbehörden der Kreisverwaltung, insbesondere die untere Natur-
schutzbehörde und die untere Abfallwirtschaftsbehörde, zwecks Stellungnahme, ob gegen die 
Planung Bedenken bestehen, beteiligt. Eine Beteiligung erfolgte im Nachgang auch im Zu-
sammenhang mit der landesplanerischen Anfrage. 
 
Die jeweiligen Fachbehörden des Kreises Heinsberg, untere Naturschutzbehörde, untere 
Wasserbehörde, untere Bodenschutzbehörde, Abgrabungsbehörde, untere Abfallwirtschafts-
behörde und untere Immissionsschutzbehörde, äußerten keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen die Änderung des Flächennutzungsplans (siehe Anlage C). 
 

V. Fazit 
 
Aus all den Gründen spricht sich die Verwaltung daher dafür aus, den Flächennutzungsplan 
der Stadt Geilenkirchen im gekennzeichneten Plangebiet des obigen Lageplans zu ändern; von 
der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in „Sonderbaufläche“ mit der Zweckbestim-
mung Bauschuttrecyclinganlage, Betonanlage, Bodenbehandlungsanlage, Kompostieranlage. 
 

VI. Planungsvereinbarung 
 
Im nichtöffentlichen Teil dieser Sitzung wird der Tagesordnungspunkt über den Abschluss 
einer Planungsvereinbarung behandelt (siehe Vorlage 2430/2021). 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, das Verfahren zur 78. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Geilenkirchen für das Plangebiet südlich von Müllendorf, zwischen der K 24 und der Bahnlinie 
Aachen/Mönchengladbach, einzuleiten (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB). 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage A - Antrag 
Anlage B - Zeichnerische Darstellung im Entwurf 
Anlage C - Landesplanerische Stellungnahme 
 

(Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, Herr Kalus, 02451 629 222) 
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Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt 
19.01.2022 
2444/2022 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 27.01.2022 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 09.02.2022 
 
 
Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 35, 2. Änderung der Stadt 
Geilenkirchen hinsichtlich der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe und Lage/Ausrichtung 
der festgesetzten Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt 
 
Sachverhalt: 
 
Der Grundstückeigentümer möchte das Grundstück der ehemaligen Hauptpost an der Bahn-
hofstraße einer Wohn- bzw. gewerblichen Nutzung zuführen. Für den Erdgeschossbereich ist 
eine gewerbliche Nutzung geplant, wobei eine konkrete Nutzung noch nicht definiert ist. In 
den übrigen oberirdischen Geschossen sollen insgesamt 26 barrierefreie Wohnungen entste-
hen, davon 11 Seniorenwohnungen. Unter dem gesamten Gebäudeensemble befindet sich 
ein Tiefgaragengeschoss zur Herstellung der notwenigen Stellplätze.   
Die Bezugshöhen zur Ermittlung der maximalen Gebäudehöhen sind beim Theodor-Heuss-
Ring und der Bahnhofstraße im Bebauungsplan unterschiedlich festgesetzt. Beim Theodor-
Heuss-Ring ist die Bezugshöhe 70,90 m ü NHN und damit 1,60 m tiefer als bei der Bahnhof-
straße mit 72,50 m ü NHN. Das architektonische Planungskonzept sieht jedoch vor, die Ge-
bäude auf einem Niveau mit gleicher Gebäudestruktur, insbesondere hinsichtlich der Ge-
schosse, zu erstellen. Dieser Umstand führt dazu, dass der zur Bahnhofstraße hin orientierte 
Gebäudekörper die im Bebauungsplan festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe um 0,05 
m unterschreitet und die zum Theodor-Heuss-Ring orientierten Gebäudekörper die im Be-
bauungsplan festgesetzte maximal zulässige Gebäudehöhe um 1,55 m überschreiten. 
 
Weiter ist zur optimalen Ausnutzung des Grundstücks sowie der besseren Erschließung der 
Gebäude vorgesehen, die im Bebauungsplan festgesetzte Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt um 
90° zu drehen, wobei der Startpunkt der Rampe beibehalten wird (siehe Anlage). Für die bes-
sere Verträglichkeit mit der Nachbarbebauung wird die Rampe eingehaust. 
 
Die Voraussetzungen für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der eingereichten Planungen 
könnte durch die Erteilung entsprechender Befreiungen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes herbeigeführt werden. 
 
1. Prüfungsmaßstab 
 
Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 35, 2. 
Änderung der Stadt Geilenkirchen. Der Bebauungsplan setzt maximale Gebäudehöhen fest.  
Weiter ist die Lage und die Ausrichtung der Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
Gem. § 31 Abs. 2 BauGB kann jedoch von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit 
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werden, wenn:  
 
- die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, 
- die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und 
- auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar 

ist. 
 
2. Befreiungstatbestände 
 
2.1 Grundzüge der Planung nicht berührt 
 
Seinerzeit hat der Antragsteller zwar selbst das Bauleitplanverfahren zur 2. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 35 initiiert. Grundlage hierfür waren bestimmte Nutzungsabsichten, die 
sich im Laufe der Zeit allerdings zerschlagen haben. Wenn auch durch den aktuell vorliegen-
den Antrag vom geltenden Bebauungsplan abgewichen wird, so werden die Grundzüge der 
Planung dennoch nicht berührt. 
 
Das städtebauliche Grundkonzept –als Grundzug der Planung- ergibt sich aus der Begründung 
zum Bebauungsplan. Demnach sollte durch das Bauleitplanverfahren in integrierter Lage, an-
gepasst an die nördlich und westlich gelegenen, zentralen Misch- und Kerngebietsflächen der 
Innenstadt, ein vielfältig nutzbarer Standort für qualifizierten Wohnungsbau und Gewerbe 
entwickelt werden.  
 
2.1.1 Überschreitung der maximal festgesetzten Gebäudehöhe 
 
Diesem Grundkonzept stehen die aktuellen Planungen nicht entgegen. Allein vom städtebau-
lich architektonischen Konzept wird abgewichen, indem die Höhe der Bebauung entlang des 
Theodor-Heuss-Ringes den Gebäudehöhen an der Bahnhofstraße angepasst wird, um eine 
einheitliche Gebäudestruktur zu erhalten. 
 
2.1.2 Lage/Ausrichtung der Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt 
 
Durch die Änderung der im Bebauungsplan festgesetzten Ausrichtung/Lage der Tiefgaragen-
zufahrt/-ausfahrt werden die vorgenannten Grundzüge der Planung ebenfalls nicht berührt. 
Im Gegenteil, die verkehrliche Situation wird in den seitlichen und hinteren Grundstücksbe-
reich verlagert und damit die Ausnutzung des Grundstücks optimiert. Dadurch können nun 
auch vor dem Gebäude noch Stellplätze angelegt werden. 
 
Grundzüge der Planung würden somit durch die beiden Befreiungen nicht berührt. 
 
2.2 Städtebauliche Vertretbarkeit 
 
Städtebaulich vertretbar sind die Befreiungen, da keine Beeinträchtigung städtebaulicher Be-
lange vorläge. 
 
2.3 Unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar 
 
2.3.1 Überschreitung der maximal festgesetzten Gebäudehöhe 
 
Durch die geringe Erhöhung der maximal zulässigen Gebäudehöhe zum Theodor-Heuss-Ring 
hin ist eine Beeinträchtigung nachbarlicher Interessen nicht gegeben, da auch weiterhin die 
vorgeschriebenen Abstandsflächen eingehalten und die maximalen Gebäudehöhen der um-
liegenden Gebäude nicht überschritten würden. 
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2.3.2 Lage/Ausrichtung der Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt 
 
Eine Beeinträchtigung nachbarlicher Belage ist durch die Änderung der Ausrichtung/Lage der 
Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt nicht zu erkennen, da für die bessere Verträglichkeit mit der 
Nachbarbebauung die Rampe eingehaust wird. 
 
Unter Würdigung nachbarlicher Interessen sind die beiden Befreiungen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar. 
 
3. Ergebnis 
 
Die Voraussetzungen zur Erteilung der beantragten Befreiungen liegen vor.      
 
Beschlussvorschlag: 
  
Die Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 35, 2. Änderungen der Stadt 
Geilenkirchen hinsichtlich 
 

a) der Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe und 
 

b) der Änderung der Lage/Ausrichtung der Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt 
 

werden antragsgemäß erteilt. 
 
 
Anlagen:  
 
1. Anträge auf Befreiungen 
2. Amtlicher Lageplan mit Darstellung der Tiefgaragenzufahrt/-ausfahrt 
3. Schnitte mit Darstellung der Gebäudehöhen 
4. Bebauungsplan Nr. 35, 2. Änderung 
 
 

(Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, Herr Heinen, 02451/629205) 
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Berechnung der Abstandflächen

Dipl.-Ing. Helmer Birkenbach
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Schafhausener Straße 13, 52525 Heinsberg

Tel:  02452/9102-0           -           Fax:  02452/9102-33
E-Mail: info@vermessung-birkenbach.de

Mitglied im Bund der
Öffentlich bestellten

Vermessungsingenieure

Amtlicher Lageplan
Maßstab:  1 :  250 AZ 21318 / DG
Baugenehmigungsbehörde:  Stadt Geilenkirchen
Bauvorhaben:  Neubau einer Wohnanlage mit Gewerbeeinheit und Tiefgarage
Bauherr:  Florack Immobilien GmbH
Lage:  Bahnhofstraße 11
Gemeinde:    Geilenkirchen Gemarkung:     Geilenkirchen                                  Flur:   60

Flst. Fläche
m²

Grundbuch-
blatt Eigentümer

193 2474 5177 Florack Immobilien GmbH & Co. KG
251 722 5177 Florack Immobilien GmbH & Co. KG
560 119 5177 Florack Immobilien GmbH & Co. KG
562 69 5177 Florack Immobilien GmbH & Co. KG
568 15 5177 Florack Immobilien GmbH & Co. KG
561 25 7263 Tuccone, Damiano (in Erwerb des Bauherrn)

Bebauungsplan Nr. 35, 2. Änderung
Grundflächen-

Geschossflächen-
Baumassenzahl

(Berechnungen nach § 3 Abs.2
BauPrüf. VO auf Beiblatt) BemerkungenBaugebiet MU

Anzahl der zulässigen
Vollgeschosse III
Fläche des Flurstücks m²
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 Die NHN- Höhen (Höhenstatus
 170) wurden durch GPS Messung
 auf Grundlage des NRW-
 Raumbezuges 2016
 ermittelt.

 Es kann keine Gewähr dafür
 übernommen werden, dass das
 dargestellte Baugelände frei von
 unterirdischen Leitungen und
 Bauwerken ist.

 Sofern der Plan nicht innerhalb
 eines Jahres nach Fertigstellung
 verwendet wird, ist eine
 Überprüfung insbesondere der
 Höhenangaben erforderlich.

+Zuschlag nach § 21a Abs.2
BauNVO m²

- Fläche vor der
Straßenbegrenzungslinie m²

- Teilflächen des Flurstücks, die
nicht im Bauland liegen (§ 19
Abs.3 BauNVO)

m²

+ Baulastflächen m²

Fläche des Baugrundstücks 3424 m²

Grundfläche 0,8 0,43 2739,2 888 585,7 1473,7

Grundfläche + 50 % 0,8 0,79 2739,2 2702 2,71 2704,6

Geschossfläche

Baumasse

Den Inhalt des Lageplanes habe ich
zur Kenntnis genommen. Mit dem
Bauvorhaben bin ich einverstanden.

 Für die Übereinstimmung von
 Projekteintragung und Bauzeichnung

 Der Lageplan wurde auf Grund amtlicher Unterlagen und
 eigener örtlicher Aufnahme vom 10.04.2018 hergestellt.
 Die Richtigkeit der Eintragung des geltenden Planungs-
 rechts wird gewährleistet.
 Der Projekteintragung lagen Bauzeichnungen im
 Maßstab 1:100 vom 15.12.2021 zugrunde.…………………..…, den …………
 Heinsberg, den 21.12.2021 (Siegel)

Bauherr:
(Unterschrift)

Architekt:
(Stempel, Unterschrift) Öffentl. best. Verm. Ing.

Auszug aus der ABK Maßstab 1 : 5000

Grenzpunkt mit Abmarkung

Grenze der Flur

Flurstück

Flurstücksnummer

Wohngebäude

Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe

300
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Planung
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Gepl. Fußbodenhöhe außen/Eingangspfei

Gepl. Kennzeichnung Behindertenparkplatz
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Gepl. Schmutzwasser Kanal

Abstandsfläche Begrenzung

Wohnhaus Gepl. Gebäudenutzung
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GE BP Nutzung

Topografie
Höhenpunkt

Fußbodenhöhe außen/Eingangspfeil

Abfalleimer

Poller

Schachtdeckel Kreis

Schachtdeckel rechteckig

Gully/Einlauf

Schieberkappe Wasser unbek.

Unterflurhydrant Deckelmitte

Lichtmast/Laterne/Lampe

Laubbaum

Verm. Straßenrand/Weg

First / Traufe

Entwässerungsrinne

GR Zaun / Geländer

GR Mauer

Verm. Straßenrand

Verm. Randsteinabsenkung

42.07 Höhenbeschriftung

Legende

T1

Bah
nh

ofst
raß

e

Bah
nlin

ie 
Aac

hen
 - K

as
se

l

11

5

7

568

561

562

519

651

98
99

195

198

111

112

251

175

102

193

566

518

100

101

676

D1130

MU
0,8 III

GH max. 13,00 m

#3
,0

0

#2,00

L-2

#3
,5

0

#1,50
#3,50

#3
,0

0

#3,00

#6,00

#6,00

#6,00

#3
,50

#2
,50

#3,00

#3,00

#3,00

#3
,0

0

GFL-1

71.01

70.81

70.94

X

X

TH 75.46

TH 75.42

TH 81.02

FH 83.92

FH 77.19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kellerfenster

X

EFH Nebeneingang

EFH Haupteingang

Kellerfenster

Kellerfenster

X

Kellerfenster

Kellerfenster

Kellerfenster

70.90

X

X

Pflasterfläche

Treppe 8 Stufen

Kellerfenster

Kellerfenster

Kellerfenster

Kellerfenster

Keller EFH

Keller EFH

Keller EFH

Keller EFH

EFH

EFH

EFH

EFH

EFH

EFH

EFH
EFH

EFH
EFH

EFH

EFH

EFH

EFH Garage

70.89

71.00

70.92

70.8170.91

70.93

70.97
71.02

70.32

70.31

71.76

71.11

71.26
71.31

71.67

71.84

72.26

72.36
72.46

72.43

72.54

72.50

72.51

72.47

72.51

72.56

O
K

 M
au

er
 7

3.
38

O
K 

M
au

er
 7

3.
44

71.70

71.70

71.58

71.78

73.14

71.74

OK Mauer: 73.15

O
K

 M
au

er
: 7

3.
13

O
K

 M
au

er
: 7

2.
47

71.64

71.78

71.76

71.71

71.7771.80
71.95

72.08

72.04

71.95

70.40 70.38
70.37

70.36

70.3570.43
70.74

70.74

70.84

70.91

70.96

71.71 71.60

OK Mauer 73.3471.70
71.66
71.64

71.64
71.61

71.51

71.50

71.59

71.58

71.58

71.64

O
K

 M
au

er
 7

2.
38

70.01

71.58

69.99

69.9372.4171.67

71.64

71.62

71.65

71.73

71.81

71.69

71.72

71.62
71.82

71.92

71.88
71.75

71.82

71.92

71.81

71.84

OK M
au

er 
72

.50

68.72
70.35

70.33
71.86

72.54

71.93

71.93

71.95

71.95

72.04

72.15

72.30

72.91

72.92

72.32

72.28

72.37

72.50

72.41

72.37

72.46

72.59 72.49

72.40

72.34

72.34

72.47

72.50

72.16

72.16

71.70

71.73

O
K M

auer: 71.94

O
K M

auer: 73.17
O

K M
auer: 71.48

O
K M

auer:

72.52

70.29

70.30

70.38
70.36 71.14

71.14

71.04

O
K

 M
au

e r
7 3

.4
9 72.46

O
K

 M
au

er
71

.8
5

OK Mauer 73.50

72.34

72.91

OK M
aue

r 7
2.72O

K
 M

a u
er

 7
3.

42

OK Mauer 73.48
72.43

O
K

 M
au

er
 7

2.
50

70.08

70.06

72.94

70.33

68.81

72.93

72.70

70.33

72.20

71.02

71.81

71.8071.73
71.73

71.74
71.74

72.97

72.97

72.97

72.97

72.96

First:83.92

First:77.24

First:83.11

Fi
r s

t :8
1.

81

Firs
t:8

8.2
4

Wandhöhe: 81.02

X

W
an

dh
öh

e:
 8

1.
03

O
K

 M
au

er
: 7

2.
52

X

Traufe: 81.15

ø 0.30m

Dachterrasse mit
Aufbauten

Tr
au

fe
:7

9.
65

Fi
rs

t: 
81

.6
0H

G
H

: 79.80

OK Aufbauten: 76.81

OK Aufbauten: 76.84

OK Ziegelwand: 75.33

OK Ziegelwand: 74.76

OK Ziegelwand: 75.33

OK Ziegelwand: 74.79

R
am

pe

Rampe

X

KD 70.75

KD 72.46

KD 72.31

KD 71.79

KD 71.73

KD 71.64

KD 71.60

X X

ø 0.25m

KD 71.67

KD 71.61

KD 71.63

KD 71.81

KD 72.03

KD 72.02

KD 72.26

KD 72.26

KD 72.56

KD 70.64

KD 70.75

KD 71.74

ø 0.50m

ø 0.40m

ø 0.10m

ø 0.10m

ø 0.15m

ø 0.15m

X

X

X

X

KD 71.35

72.03

Bezugshöhe
72,50 m ü. NHN

Bezugshöhe
70,90 m ü. NHN

Bestand Maßstab 1 : 250

Fläche der Flurstücke 3424,00
Zulässige GRZ (0,8) 2739,20
Bestand Gebäude 888,00
Bestand Außenanlagen 1814,00
Bestand Gesamt 2702,00
Planung Gebäude 1473,64
Planung Außenanlagen 1231,07
Planung Gesamt 2704,71
geplante Grünanlagen 719,29

GRZ I 0,43
GRZ II 0,79

Berechnung der GRZ
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Zeichenerklärung

Baugrenze

0,8 Grundflächenzahl (GRZ)

Urbanes Gebiet
MU

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Art der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB und §6a BauNVO )

Maß der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr. 1 BauGB und §16 BauNVO)

Bauweise, Baugrenzen (§9 (1) Nr. 2 BauGB und §23 BauNVO)

Verkehrsflächen (§9 (1) Nr. 11 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,

Garagen und Gemeinschaftsanlagen §9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Zweckbestimmung:

Sonstige Festsetzungen

TiefgarageTG

III Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Bürgermeister

Geilenkirchen, den .... . .... . ........

Dieser Bebauungsplan ist gemäß §2 Abs.1 BauGB durch Beschluss des Rates der

Stadt Geilenkirchen vom ................ aufgestellt worden.

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes ist gemäß § 10

Abs.3 BauGB am .... . .... . ........ erfolgt.

Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan rechtskräftig.

Dieser Bebauungsplan wurde gemäß § 10 Abs.1 BauGB in der Sitzung des Rates der

Stadt Geilenkirchen am ....................... als Satzung beschlossen.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
SATZUNGSBESCHLUSS

RECHTSKRAFT

Geilenkirchen, den .... . .... . ........

Geilenkirchen, den .... . .... . ........

RECHTSGRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSPLANES

Bürgermeister

§ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017

(BGBl. I S. 3634)

§ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.

November 2017 (BGBl. I S. 3786).

§ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts -

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I, S. 58), zuletzt

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. S. 1057).

§ Landesbauordnung NRW (BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421); In Kraft

Treten: 01.01.2019 außer u.a. § 89 (Örtliche Bauvorschriften) am 04.08.2018, im Übrigen

gelten bis 01.01.2019 die Vorschriften der BauO NRW (15. Dezember 2016 (GV. NRW. S.

1161).

Der Rat der Stadt Geilenkirchen stimmte am ............ diesem  Bebauungsplan zu und

beschloss die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB.

BESCHLUSS ZUR ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG

Öffentlich bestellter 

Es wird bescheinigt, dass die Kartengrundlage mit der Darstellung des amtlichen

Liegenschaftskatasters (Stand  ...............) übereinstimmt. Der Bebauungsplan -

Planung - basiert in seiner digitalen Form auf  ETRS89/UTM.

Alle Begrenzungslinien sind entsprechend diesen Koordinaten geometrisch eindeutig

festgelegt.

Vermessungsingenieur

GEOMETRISCHE EINDEUTIGKEIT / KARTENGRUNDLAGE

Geilenkirchen, den .................

RatsmitgliedRatsmitglied

Übersichtsplan

Maßstab 1: 500 im OriginalStand :  23.10.2019

Maßstab 1: 5.000 im Original

Stadt Geilenkirchen

Bebauungsplan

Bebauungsplan Nr. 35, 2. Änderung

Flur 64

Bürgermeister

Bürgermeister

Aachen, den .... . .... . ........

 MWM

Städtebau      Verkehrsplanung       Tiefbau

Auf der Hüls 128   -   52068 Aachen   -   Tel.:0241/93866-0

e-mail: info@plmwm.de   -   www.planungsgruppe-mwm.de

Planungsgruppe

Dipl.-Ing. Raumplanung

R. Moersheim

BEARBEITUNG DES BEBAUUNGSPLANES

Bürgermeister

Dieser Bebauungsplan hat gemäß § 3 Abs.2 BauGB nach ortsüblicher

Bekanntmachung  am ............ öffentlich ausgelegen in der Zeit vom .............. bis

einschließlich ................ .

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT/ BEHÖRDEN U. TRÄGER ÖFFENT. BELANGE

Geilenkirchen, den .... . .... . ........

Geilenkirchen, den .... . .... . ........

Ratsmitglied

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Leitungsrecht

GFL-1

L-2

M 1:1.000

Beikarte :Lärmpegelbereich V (      ) und maßgebliche Außenlärm- 

pegel 71 bis 74 dB(A) (      ) gemäß DIN 4109 (Januar 2018) 

zum Schutz des Nachtschlafs. (vgl. textl. Festsetzung Nr. 6)

D1130

Einlaufpunkt für Schmutz- und Niederschlagswasser Schacht D1130

Sonstige Darstellungen

GH max. 13,00m maximale Gebäudehöhe über Bezugspunkt (vgl. textliche Festsetzung Nr. 2.2.1)

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare Signaturen unmittelbar parallel und ohne Angabe

eines Abstandsmaßes untereinander gezeichnet, so fallen sie als Festsetzung/ nachrichtliche

Übernahme in einer Linie zusammen.

Die Vermessung als Grundlage für die Planzeichnung beruht auf  ETRS89/UTM.

Einfahrtbereich: alleiniger Zu- und Ausfahrtbereich Tiefgarage
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Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt 
18.01.2022 
2445/2022 

Anträge 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 27.01.2022 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 09.02.2022 
 
 
Antrag der Fraktion der CDU zur Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines 
Bebauungsplans und zum Erlass einer Veränderungssperre als Satzung im Bereich des REWE-
Markts an der Haihover Straße 
 
Die Fraktion „CDU“ hat mit Schreiben vom 12.01.2022 einen Antrag gestellt. Hierdurch soll 
beschlossen werden, ein Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal des 
REWE-Markts an der Haihover Straße einzuleiten und eine entsprechende Veränderungssper-
re als Satzung zu erlassen. Das Antragsschreiben ist der Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Für den Fall, dass man sich für den Antrag der CDU-Fraktion ausspricht, wurden seitens der 
Stadtverwaltung bereits zwei Tagesordnungspunkte zwecks Beschluss zur Einleitung eines 
Bauleitplanverfahrens (siehe Vorlage 2446/2022) und zwecks Beschluss zum Erlass einer Ver-
änderungssperre als Satzung (siehe Vorlage 2447/2022) zur Tagesordnung genommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die CDU-Fraktion beantragt, für den Bereich des REWE-Markts an der Haihover Straße ein 
Bebauungsplanverfahren und die Festsetzung einer Veränderungssperre um eine Neuent-
wicklung des Areals einzuleiten. Hierzu soll ein entsprechender Aufstellungsbeschluss gefasst 
werden. 
 
 
Anlage/n:  
Antrag der CDU-Fraktion_Bebauungplanänderung Haihover Straße 

(Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, Herr Kalus, 02451 629 222) 
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Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt 
19.01.2022 
2446/2022 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 27.01.2022 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 09.02.2022 
 
 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 der Stadt Geilenkirchen 
Geltungsbereich: Fläche südwestlich der Haihover Straße, nordwestlich des Dammwegs, 
nördlich der Straße "In der Au" und südöstlich des Flusses "Wurm" 
- Beschluss über die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 34 der Stadt Geilenkirchen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
(Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB) 
 
Sachverhalt: 
 

 
Hintergrundkarte: Amtliche Basiskarte, M.: 1:5.000 

▬  ▬  ▬ Geltungsbereich des Plangebiets 
 
Im Einmündungsbereich Haihover Straße / Herzog-Wilhelm-Straße befindet sich zentrums-
nah, unweit des Marktplatzes, der Einzelhandelsbetrieb REWE. Im weiteren Verlauf der 
Haihover Straße sind die zum REWE-Markt gehörigen Kundenparkplätze angeordnet sowie 
eine Tankstelle (SB-Tank). 
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Das Areal liegt bauplanungsrechtlich im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 der Stadt 
Geilenkirchen. Der Bebauungsplan ist in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre als Satzung er-
lassen worden. Für den Bereich dieser Grundstücke ist in diesem Bebauungsplan als Art der 
baulichen Nutzung ein Sondergebiet festgesetzt; im nordwestlichen Bereich mit der Zweckbe-
stimmung Laden und im südwestlichen mit der Zweckbestimmung Tankstelle. 
 
In der Ausschusssitzung für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung am 26.11.2020 wurde 
von der Grundstückseigentümerin eine Entwurfsplanung vorgestellt. Demnach sollen in ein-
geschossiger Bauweise als Neubau erneut ein REWE-Markt sowie ein weiterer Einzelhandel 
(ALDI) und eine Drogerie (DM-Markt) entstehen. 
Bei einer solchen Planung würde es insbesondere an einer optimalen Ausnutzung des Areals 
in herausragender Lage fehlen. In Zeiten knapper Baugrundstücke, eines geringen Wohnrau-
mangebots und aussterbender Innenstädte empfiehlt es sich, die Art der Nutzung der Grund-
stücke mittels Bauleitplanung zu steuern. Insofern ist eine neue zeitgemäße städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erst Recht anzustreben. 
 
Mit dem Bebauungsplan soll das Ziel verfolgt werden, die städtebauliche Situation im maßgebli-
chen Bereich aufzuwerten. Hierzu erarbeitete die Stadtverwaltung ein grobes städtebauliches 
Konzept, mit dem das Areal zunächst analysiert wurde und anschließend städtebauliche Ziele und 
Maßnahmen entwickelt wurden. Zu diesen Planungszielen und Planungsmaßnahmen gehören 
kurz gesagt insbesondere auch: 
 

- die Integration verschiedener Nutzungen aus Einzelhandel, Gastronomie und zentrums-
nahen Wohnen, 

- eine mehrgeschossige Straßenrandbebauung entlang der Haihover Straße, 
- die Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und Treffpunkten für Jung und Alt, 
- die Aufwertung des Wurmuferbereichs, 
- die Pflanzung von neuen Bäumen, 
- die Schaffung von innerstädtischen Grünflächen, 
- der Erhalt und die Förderung kurzer Wegeverbindungen sowie 
- die Umstrukturierung der Parkmöglichkeiten. 

 
Das konkrete Planungskonzept wird in der Sitzung vorgestellt. Seitens der Stadtverwaltung wurde 
es bereits mit Vertretern der Grundstückseigentümerin erörtert. Bis zum jetzigen Zeitpunkt zeich-
net sich allerdings ab, dass die Ziele und Maßnahmen durch die Grundstückseigentümerin nicht 
aufgenommen werden. 
 
Um ein solches Konzept zu realisieren, ist es einerseits erforderlich, ein Verfahren zur Ände-
rung des bestehenden Bebauungsplans durch einen Aufstellungsbeschluss einzuleiten. Durch 
eine Veränderungssperre als Satzung könnte andererseits verhindert werden, dass im Plange-
biet Veränderungen erfolgen, die den obigen Zielen widersprechen würden. 
 
Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 der 
Stadt Geilenkirchen wäre das richtige Signal gegenüber der Grundstückseigentümerin, um die 
städtebauliche Bedeutung des Areals und die Planungsabsichten der Stadt zu bekunden. 
 
Bei Fassung dieses Aufstellungsbeschlusses würde zusätzlich - zur Sicherung der angedachten 
Planung - eine Veränderungssperre als Satzung erlassen. Hierzu ist nachrangig zum Aufstel-
lungsbeschluss ein separater Beschluss zu fassen (siehe Vorlage 2447/2022). Die Verände-
rungssperre ist das geeignete Instrument, um konträren Planungen (z.B. seitens der Grund-
stückseigentümerin) zu begegnen. 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Es wird beschlossen, das Verfahren zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 der Stadt 
Geilenkirchen für das Plangebiet südwestlich der Haihover Straße, nordwestlich des Damm-
wegs, nördlich der Straße "In der Au" und südöstlich des Flusses "Wurm" im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB einzuleiten (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB). 
 

2. Die städtebaulichen Ziele und Maßnahmen aus dem in dieser Sitzung vorgestellten städtebau-
lichen Konzept, insbesondere 

 
- Integration verschiedener Nutzungen aus Einzelhandel, Gastronomie und zentrumsnahen 

Wohnen, 
- mehrgeschossige Straßenrandbebauung entlang der Haihover Straße, 
- Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und Treffpunkten für Jung und Alt, 
- Aufwertung des Wurmuferbereichs, 
- Pflanzung von neuen Bäumen, 
- Schaffung von innerstädtischen Grünflächen, 
- Erhalt und Förderung kurzer Wegeverbindungen sowie 
- Umstrukturierung der Parkmöglichkeiten, 

 
werden als Grundlage für das weitere Bauleitplanverfahren beschlossen. 
 
 
  
 

(Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, Herr Kalus, 02451 629 222) 
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Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt 
19.01.2022 
2447/2022 

Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 27.01.2022 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 09.02.2022 
 
 
Erlass einer Satzung über eine Veränderungssperre nach § 14 ff. BauGB im Stadtkern von 
Geilenkirchen für das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 34, 3. Änderung der Stadt 
Geilenkirchen 
- Beschluss der Veränderungssperre als Satzung gem. § 16 Abs. 1 BauGB 
 
Sachverhalt: 
 

 
Hintergrundkarte: Amtliche Basiskarte, M.: 1:5.000 

▬  ▬  ▬ Geltungsbereich des Plangebiets 
 
Die Gemeinde kann nach den Vorschriften der §§ 14 ff. BauGB zur Sicherung der Planung eine 
Veränderungssperre beschließen, wenn der Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungs-
plans gefasst ist. 
 
Die Veränderungssperre dient dazu, die Planungsabsichten, städtebauliche Ziele und Maß-
nahmen, der Stadt Geilenkirchen zu sichern und die dieser Planung entgegenstehenden Ver-
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änderungen, die derzeit nach dem geltenden Bebauungsplan bauplanungsrechtlich zulässig 
sind, im Plangebiet zu verhindern. 
 
Inhalt der Veränderungssperre ist insbesondere, dass 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden dürfen; 
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen. 

 
Für den Fall des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34, 3. Änderung der 
Stadt Geilenkirchen (siehe Vorlage 2446/2022), soll analog auch eine Veränderungssperre als 
Satzung gem. § 16 Abs. 1 BauGB für das im obigen Lageplan umgrenzte Plangebiet beschlos-
sen werden. 
 
Die Satzung ist im Entwurf dieser Vorlage beigefügt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, die Veränderungssperre nach § 14 ff. BauGB im Stadtkern von Geilenkir-
chen für das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 34, 3. Änderung der Stadt Geilenkirchen ent-
sprechend der Anlage zu dieser Vorlage als Satzung zu erlassen. 
 
 
Anlage/n:  
Satzung_Veränderungssperre 

(Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, Herr Kalus, 02451 629 222) 
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Satzung 
der Stadt Geilenkirchen 

 
über die Veränderungssperre im Stadtkern von Geilenkirchen 

für das Plangebiet des sich im Verfahren zur Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Nr. 34, 
3. Änderung der Stadt Geilenkirchen 

 
vom XX.XX.2022 

 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der jeweils zz. geltenden Fassung, 
und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), in der zz. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Geilenkirchen in 
seiner Sitzung am XX.XX.2022 folgende Satzung als Veränderungssperre beschlossen: 
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 

Der Rat der Stadt Geilenkirchen hat in seiner Sitzung am XX.XX.2022 beschlossen, für das in § 2 
dieser Satzung bezeichnete Gebiet im Stadtkern von Geilenkirchen, den bestehenden 
Bebauungsplan Nr. 34 der Stadt Geilenkirchen im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
zu ändern (Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34, 3. Änderung der Stadt 
Geilenkirchen). 
Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet wird diese Veränderungssperre erlassen. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 

(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Veränderungssperre ergibt sich aus dem in der 
nachfolgenden Karte umgrenzten Plangebiet: 

 
Hintergrundkarte: Amtliche Basiskarte, M.: 1:5.000 

▬  ▬  ▬ Geltungsbereich des Plangebiets 
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(2) Das umgrenzte Plangebiet umfasst die nachfolgend aufgelisteten Grundstücke mit der 
derzeitigen Bezeichnung im Liegenschaftskataster: 
 
Gemarkung Flur Flurstück 
Geilenkirchen 33 496 
Geilenkirchen 33 497 
Geilenkirchen 33 564 
Geilenkirchen 33 565 
Geilenkirchen 33 566 
Geilenkirchen 33 609 
Geilenkirchen 33 610 
Geilenkirchen 33 670 

 
§ 3 

Rechtswirkung der Veränderungssperre 
 

(1) In dem von dieser Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen: 
 

1. Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
zum Inhalt haben, Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie 
Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich Lagerstätten (§ 29 BauGB) nicht 
durchgeführt werden; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von dieser 

Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen 
trifft die Stadt Geilenkirchen als Baugenehmigungsbehörde. 
 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten dieser Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 
Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten dieser 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht 
berührt. 
 

§ 4 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre 

 

(1) Diese Veränderungssperre tritt am Tag der ortsüblichen, öffentlichen Bekanntmachung nach 
den Vorschriften des § 17 der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen vom 18.04.2013, in der zz. 
geltenden Fassung, in Kraft. 
 

(2) Diese Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung 
gerechnet, außer Kraft. Sie tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan 
Nr. 34, 3. Änderung für das in § 2 genannte Plangebiet rechtsverbindlich wird. 
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Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt 
18.01.2022 
2448/2022 

Anträge 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Entscheidung 27.01.2022 

 
 
Antrag der FDP Fraktion zur aktuellen Mobilfunkabdeckung im Stadtgebiet Geilenkirchen 
 
Mit Schreiben vom 14.01.2022 hat die FDP Fraktion im Rat der Stadt Geilenkirchen einen An-
trag zur Tagesordnung gestellt. Den Inhalt entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage. 
 
 
Anlage:  
 
Antrag FDP Fraktion Mobilfunkabdeckung im Stadtgebiet Geilenkirchen 
 
 

(Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, Herr Jansen, 02451 - 629 229) 
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FDP Fraktion Geilenkirchen  -  Vorsitzender Wilfried Kleinen 

Am Sonnenhügel 24  -  52511 Geilenkirchen  -  0 24 51 / 9 11 51 75 
www.fdp-geilenkirchen.de  -  fraktion@fdp-geilenkirchen.de 

 52511 Geilenkirchen, den 14. Januar 2022 
 FDP Fraktion Geilenkirchen 
 Am Sonnenhügel 24 
 0 24 51 / 9 11 51 75 
 fraktion@fdp-geilenkirchen.de 

 

FDP Fraktion Geilenkirchen - Am Sonnenhügel 24 - 52511 Geilenkirchen 

Stadt Geilenkirchen 
Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld 
Markt 9 
 
52511 Geilenkirchen 

 
 
 
Antrag zur Aufnahme in die Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung am 27. Januar 2022 

hier:  Bericht zur aktuellen Mobilfunkabdeckung auf dem Stadtgebiet Geilenkirchen 

 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Ritzerfeld, 
Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Conrads, 

in den letzten Monaten häufen sich Beschwerden über die mangelnde Abdeckung in Bezug auf 
Mobilfunk. Mit Schwerpunkt liegen uns hierzu Angaben aus den Ortsteilen Würm und Leiffarth vor. 
Dies ist mit besonderer Verwunderung festzustellen, da erst vor einigen Monaten ein neuer Funkmast 
an der Bahnlinie in Würm aufgestellt wurde. 

Im Hinblick auf die Digitalisierungsoffensiven des Landes, des Bundes und unserem eigenen Anspruch, 
ist dieser Missstand nicht hinnehmbar. Wir müssen als Stadt alles tun, um solchen Faktoren, die die 
Attraktivität und Lebensqualität negativ beeinflussen, entgegenzuwirken. 

Daher möchten wir Sie bitten, dem Ausschuss in der kommenden Sitzung den aktuellen Stand der 
Mobilfunkabdeckung auf dem Stadtgebiet Geilenkirchen (nach entsprechenden Anbietern und 
Stadtteilen aufgeschlüsselt) in Form einer Präsentation / eines Vortrags darzustellen sowie die 
Vorstellung der Maßnahmen, welche die Verwaltung zur Abstellung dieser Mängel beabsichtigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Wilfried Kleinen 
Fraktionsvorsitzender 
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